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I. Vorbemerkung 
 
15 Jahre nach Inkrafttreten der FFH-Richtlinie und 
insoweit auch der gemeinschaftsrechtlichen Be-
stimmungen über die FFH-Verträglichkeitsprüfung 
(Art. 6 Abs. 3 und 4, kurz FFH-VP) sollte diese 
Prüfung das Niveau guter fachlicher Praxis er-
reicht haben - es sei denn, das europäische Un-
ternehmen Natura 2000 und die seiner Verwirkli-
chung dienenden Bestimmungen hätten zu prü-
fende Pläne und Projekte im Vorwege erst gar 
nicht aufkommen lassen, was vielleicht manche 
gehofft und andere befürchtet hatten.  
 
Davon kann indessen nicht die Rede sein: Die 
Mehrzahl der FFH-Gebiete und EG-Vogelschutz-
gebiete – die Vielzahl mehrfach und wiederholt – 
dürfte von solchen im unterschiedlichem Maße im 
Focus von Politik, Wirtschaft, Rechtsprechung, 
Medien und Öffentlichkeit stehenden Plänen und 
Projekten betroffen gewesen sein oder ist es 
noch, wenngleich hierüber keine empirischen 
Belege existieren.  
 
Weil auch künftig nicht erwartet werden kann, 
dass die Natura 2000 Gebiete in ihrer Integrität 
respektiert werden und einfach unangetastet blei-
ben, muss den Stellen, denen der Schutz des 
Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 
und seiner Gebiete anvertraut ist, an der guten 
fachlichen Praxis der FFH-VP gelegen sein. Tat-
sächlich fehlt es aber an Untersuchungen, deren 
Ergebnisse eine annähernd verlässliche Ein-
schätzung des in der Praxis erreichten Niveaus 
dieser Prüfung erlauben könnten. 
 
Insofern ist auch der folgende Beitrag über die 
FFH-VP nur ein subjektiver Erfahrungsbericht und 
Ausblick aus der Innenansicht des Naturschutzes 
heraus. Der Beitrag ist zugleich Aufforderung an 
Hochschulen, Verwaltung und Verbände, sich um 
die Ergebnisse systematischer Vollzugsuntersu-
chungen eines bereits fünfzehn Jahre alten In-
strumentes des gemeinschaftsrechtlich fundierten 
Naturschutzes zu bemühen, um dessen Wirksam-
keit einschätzen und ggf. verbessern zu können.  
 

II. Erfahrungen und Probleme 
 
Versäumnisse und Verzögerungen 
 
Die Geschichte der FFH-VP ist zunächst die Ge-
schichte der Versäumnisse und Verzögerungen. 
Sie beginnt damit, dass das Bundesnaturschutz-
gesetz den gemeinschaftsrechtlichen Bestimmun-
gen über die FFH-VP erst mit vierjähriger Verspä-
tung 1998 Rechnung trug – zudem, wie damals zu 
ahnen war und seit dem Urteil des EuGH in der 
Rechtssache C-98/03 vom 10.01.2006 belegt ist, 
in einem unzureichenden Maße. Insoweit hatte in 
den Jahren 1994 bis 1998 Art. 6 der FFH-
Richtlinie unmittelbar gegolten, was der Praxis 
aber überwiegend entging.  
 
Zuvor und z. T. noch lange Zeit danach unterblieb 
die FFH-VP in vielen Fällen schon deswegen, weil 
die für die Prüfung relevanten Gebiete noch nicht 
vollständig ausgewählt waren, im Dunkel von 
Schattenlisten lagen oder im Fall der EG-
Vogelschutzgebiete die Erklärung zum besonde-
ren Schutzgebiet oder seine Anerkennung als 
solches nicht stattgefunden hatte. So waren zur 
Erfüllung der Meldepflichten nach der FFH-
Richtlinie z. B. in Niedersachsen nicht weniger als 
vier Anläufe in 13 Jahren – der letzte Ende 2005 – 
erforderlich.  
 
Die Unsicherheiten bestehen in den meisten Bun-
desländern zumindest bezogen auf die Europäi-
schen Vogelschutzgebiete fort, denn nach der mit 
Gründen versehenen Stellungnahme der Kom-
mission vom 10.04.2006 ist der bisher erreichte 
Stand dort auch 27 Jahre nach Inkrafttreten der 
EG-Vogelschutzrichtlinie unzureichend.  
 
Defizitär ist die Lage in vielen Bundesländern bis 
heute auch hinsichtlich der Erhaltungsziele bzw. 
des Schutzzwecks der Natura 2000 Gebiete: Zwar 
liegen für die Lebensräume und Arten der FFH-
Richtlinie sowie die Arten der EG-
Vogelschutzrichtlinie von den Landesnaturschutz-
verwaltungen formulierte Erhaltungsziele vor, 
diese müssen aber als Schutzzweck in Schutzge-
bietsverordnungen und eben auch als Maßstab 
für Verträglichkeitsprüfungen konkreter Pläne und 
Projekte stets gebietsbezogen konkretisiert wer-
den.  
 
Die Defizite setzen sich hinsichtlich der Unter-
schutzstellung der Gebiete fort. In manchen Bun-
desländern sind zwar mehr als zwei Drittel der 
Landfläche der Natura 2000 Gebiete als National-
park, Naturschutzgebiet, Biosphärenreservat oder 
Landschaftsschutzgebiet besonders geschützt. 
Etwa ein Drittel aber eben nicht. Eine Integration 
der Erhaltungsziele in den Schutzzweck beste-
hender Schutzgebietesverordnungen sowie die 
Festlegung der nötigen Erhaltungsmaßnahmen 
stehen mehrheitlich aus.  
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Hatte die Nichtregierungsorganisation EGE also 
Recht, die bereits im Jahr 2000 befürchtete: „In 
Deutschland dürfte es nicht allein an der notwen-
digen Meldemoral fehlen. Die Versäumnisse wer-
den sich fortsetzen: Kaum eine Landesregierung 
denkt daran, die künftigen Natura 2000-Gebiete 
nach den nationalen Naturschutzvorschriften kon-
sequent streng zu schützen. Denn erst nach der 
Aufnahme von Gebieten in das Europäische Netz 
stellen sich in den Mitgliedstaaten die besonderen 
Herausforderungen. Stattdessen sollen alte Ver-
ordnungen und freiwillige Vereinbarungen den 
gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen genü-
gen.“ (EGE 2000)? 
 
Es liegt auf der Hand, dass diese noch offenen 
Aufgaben die Zulassung von Plänen und Projek-
ten nicht vereinfachen oder beschleunigen, son-
dern die Durchführung der FFH-VP erschweren, 
zu mehr Aufwand für Naturschutzbehörden, Vor-
habensträgern und Gutachterbüros führen als bei 
fristgerechter Erfüllung der gemeinschaftsrechtli-
chen Pflichten notwendig gewesen wäre. - Nach 
dem Zeitplan der Richtlinie hätten Aufbau und 
Unterschutzstellung des Europäischen Netzes 
Natura 2000 bereits 2004 abgeschlossen sein 
müssen.  
 
Erheblichkeit von Beeinträchtigungen 
 
Die Anwendung der Vorschriften über die FFH-VP 
(vgl. §§ 34 und 35 BNatSchG) soll negative Ver-
änderungen und zivilisatorische Trends vom Eu-
ropäischen Netz Natura 2000 abwenden – ge-
nauer erhebliche Beeinträchtigungen:  
 
- Pläne und Projekte, die einzeln oder im Zu-

sammenwirken mit anderen Plänen oder Pro-
jekten geeignet sind, ein Natura 2000 Gebiet 
erheblich zu beeinträchtigen, sind vor ihrer 
Zulassung oder Durchführung auf ihre Ver-
träglichkeit mit den Erhaltungszielen oder dem 
Schutzzweck dieser Gebiete zu überprüfen.  

 
- Ergibt die Prüfung, dass der Plan oder das 

Projekt zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
eines solchen Gebietes in seinen für die Er-
haltungsziele oder den Schutzzweck maßgeb-
lichen Bestandteilen führen kann, ist es unzu-
lässig.  

 
Vor diesem Hintergrund ist die Neigung, Beein-
trächtigungen vor oder während der FFH-VP in 
eine Unerheblichkeit hineinzudefinieren, nur allzu 
verständlich. Die bis heute gültigen Grenzen sol-
cher Bemühungen sind von verschiedener Seite 
bereits 1999 aufgezeigt worden (BAUMANN et al. 
1999); sie lassen sich in zehn Punkten deutlich 
machen:  
 
1. Die Frage, ob ein Plan oder Projekt zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen eines Gebietes in seinen 
für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist im 
Hinblick auf das einzelne Gebiet zu beantworten. 
Eine Ausweitung des Bezugsraumes etwa auf das 
natürliche Verbreitungsgebiet der betroffenen 
Lebensräume oder Arten oder bis hin zur Kohä-
renz des Netzes Natura 2000 mit dem Ziel, die 
Beeinträchtigungen auf diese Weise zu relativie-
ren, ist unzulässig.  
 
2. Die Beeinträchtigungen sind erheblich, wenn 
die für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
eines Natura 2000 Gebietes maßgeblichen Be-
standteile so verändert oder gestört werden, dass 
sie ihre Funktion in Bezug auf die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck nur noch in deutlich einge-
schränktem Umfang erfüllen können. Die Beein-
trächtigungen müssen sich hierfür auf die zu 
schützenden Lebensräume und Arten mehr als 
geringfügig und nicht ganz vorübergehend aus-
wirken können. 
 
3. Es kommt darauf an, dass das Projekt oder der 
Plan zu erheblichen Beeinträchtigungen führen 
kann, nicht auch mit Sicherheit führen wird. Prog-
noseunsicherheiten oder Kenntnislücken geben 
den Vorsorgegesichtspunkten ein besonderes 
Gewicht. Jede einzelne mögliche erhebliche Be-
einträchtigung einer Art oder eines natürlichen 
Lebensraumes von gemeinschaftlichem Interesse 
führt zur Unverträglichkeit des Planes oder Pro-
jektes. 
 
4. Beeinträchtigungen, die erst im Zusammenwir-
ken mit anderen Projekten und Plänen erheblich 
sein können, sind in die Prüfung einzubeziehen. 
Das gilt für Pläne und Projekte, die z. B. auf 
Grund eines abgeschlossenen oder eingeleiteten 
Zulassungsverfahrens oder im Stadium einer pla-
nerischen Verfestigung hinreichend konkretisiert 
sind. 
 
5. Eine erhebliche Beeinträchtigung kann auch 
vorliegen, wenn Erhaltungsziele oder Schutz-
zweck die Wiederherstellung oder Entwicklung 
eines günstigen Erhaltungszustandes vorsehen 
und die Zulassung oder Durchführung des Projek-
tes oder Planes deren Verwirklichung gefährden. 
 
6. Kommt es zu Flächenverlusten eines Gebietes, 
zumal von Flächen mit Vorkommen von Lebens-
räumen oder Arten von gemeinschaftlichem Inte-
resse, sind erhebliche Beeinträchtigungen sehr 
wahrscheinlich. Die generelle Festlegung von 
Flächengrößen oder -anteilen, bei deren Unter-
schreitung erhebliche Beeinträchtigungen ausge-
schlossen sein sollen, ist weder in einer bestimm-
ten Höhe noch an sich vertretbar. Dies würde bei 
weiteren Projekten oder Plänen, die dasselbe 
Gebiet beträfen, zu einer stetigen Gebietsverklei-
nerung und Entwertung führen. 
 
7. Außer Flächenverlusten und Gebietsverkleine-
rungen können auch Auswirkungen wie Grund-
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wasserabsenkung, Stoffeinträge, Lärm- und 
Lichteinwirkungen, Erschütterungen, Zerschnei-
dungen oder andere Wirkungen, auch wenn sie 
von außen in die Gebiete einwirken, zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen führen. 
 
8. Ein Plan oder Projekt kann auch dann zu er-
heblichen Beeinträchtigungen führen, wenn der 
Erhaltungszustand der maßgeblichen Lebens-
räume und Arten im betreffenden Gebiet günstig 
bleibt, aber nach der Zulassung oder Durchfüh-
rung des Planes oder Projektes deutlich ungünsti-
ger wäre als zuvor. 
 
9. Die Schwere der Beeinträchtigungen hängt 
auch ab vom Erhaltungszustand der Lebensräu-
me und Arten. Bei bereits ungünstigem Erhal-
tungszustand ist jede weitere Verschlechterung 
als erhebliche Beeinträchtigung anzusehen. 
 
10. Ob Maßnahmen zur Sicherung des Zusam-
menhangs des Netzes Natura 2000 möglich sind, 
ist für die Bestimmung der Erheblichkeit ohne 
Bedeutung. Dies gilt auch bezogen auf mögliche 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der 
Eingriffsregelung. Ausnahmen sind nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungs-
bedürftige Anlagen sowie Erlaubnisse und Bewil-
ligungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz, al-
lerdings auch nur, soweit die erheblichen Beein-
trächtigungen ausgeglichen werden können. 
 
Beispiele 
 
Dass diese Grundsätze in der Praxis bisweilen 
verletzt werden, kann an zahlreichen Beispielen 
belegt werden – so etwa am Beispiel der Ermitt-
lung und Bewertung der Auswirkungen der bis-
lang letzten Anpassung der Fahrrinne der Unter- 
und Außenelbe an die Containerschifffahrt. Die-
ses Projekt betraf annähernd vierzig FFH- oder 
EG-Vogelschutzgebiete in drei Bundesländern. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung wurde in keinem 
Fall anerkannt. Vier systematische Fehler fallen 
dabei besonders auf: 
 
- Bezugsraum der Prüfung war nicht das ein-

zelne Gebiet, sondern ein gewissermaßen ins 
Unendliche vergrößerter "geoökologischer 
Bezugsrahmen", das "natürliche Verbrei-
tungsgebiet" der betreffenden Lebensräume 
und Arten, schließlich das gesamte "Ökosys-
tem der Unter- und Außenelbe" und sogar 
noch Räume darüber hinaus. Wählt man den 
Bezugsmaßstab nur groß genug, so erscheint 
auch die größte Beeinträchtigung noch klein. 

 
- Nur nachhaltige Beeinträchtigungen wurden 

als erhebliche Beeinträchtigungen eingestuft. 
Dies bedeutet eine nicht gerechtfertigte Ein-
engung des Bewertungsmaßstabes, weil nicht 
alle erheblichen Beeinträchtigungen zugleich 
nachhaltige Beeinträchtigungen sind.  

- Ein möglicherweise bereits ungünstiger Erhal-
tungszustand der betroffenen Lebensräume 
oder Arten blieb unberücksichtigt. Die Erhal-
tungsziele wurden nicht von den Naturschutz-
behörden, sondern vom Vorhabensträger oh-
ne Berücksichtigung von Entwicklungs- und 
Wiederherstellungszielen formuliert. 

 
- Flächenverluste bis fünf Prozent von Lebens-

raumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie 
wurden als unerheblich definiert. Die Konse-
quenzen einer solchen Vorgehensweise sind 
im Fortsetzungsfall – die nächste Elbevertie-
fung wird gerade vorbereitet – unschwer ab-
zusehen.  

 
Ein anderer allerdings auf die Auswirkungen auf 
Habitate von Tierarten bezogener Fall ist die Ent-
scheidung des Bundesamtes für Seeschifffahrt 
und Hydrographie (BSH) im Jahr 2002. Dieses 
Amt hatte in der Zulassung des Windparks „Bu-
tendiek“ in der deutschen Ausschließlichen Wirt-
schaftszone den Habitatverlust für Seetaucher 
von 100 km² eines Natura 2000 Gebietes (mehr 
als 3 % des Gebietes) als unerheblich eingestuft, 
weil die artspezifische Erheblichkeitsschwelle von 
einem Prozent der biogeographischen Population 
nicht überschritten werde.  
 
Dass die Grenze für unerhebliche Beeinträchti-
gungen selbst in großen Natura 2000 Gebieten 
kaum im Prozent- und auch nicht im Promillebe-
reich der von einem Lebensraumtyp eingenom-
menen Fläche liegen kann, zeigt sich beispiels-
weise im Nationalpark Niedersächsisches Wat-
tenmeer (vgl. SCHREIBER 2004):  
 
Soll eine Flächeninanspruchnahme bis zu einem 
Prozent eines Lebensraumtyps pauschal als un-
erheblich gelten, stünde eine Fläche von immer-
hin ca. 1.300 ha etwa des Lebensraumtyps EU-
Code 1140 „Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und 
Mischwatt“ für Eingriffe, z. B. Eindeichung mit 
anschließender landwirtschaftlicher Intensivnut-
zung zur Verfügung, ohne dass hiergegen das 
gemeinschaftliche Habitatschutzrecht angeführt 
werden könnte. Selbst eine pauschale Bagatell-
grenze von 0,1 % ließe noch eine Flächeninan-
spruchnahme von 130 ha zu.  
 
Erheblichkeitsschwellen 
 
Verglichen mit diesen Schwellenwerten relativiert 
sich die Kritik, die von LAMBRECHT et al. (2004) 
vorgeschlagenen Orientierungswerte für Bagatell-
grenzen seien für die Sache des Naturschutzes 
nicht akzeptabel. Tatsächlich wird von verschie-
dener Seite eine Anhebung dieser Schwellenwer-
te verlangt, ohne hierfür allerdings Gründe des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege anzu-
führen oder anführen zu können. Gegen eine 
solche Anhebung, wenn nicht gegen Erheblich-
keitsschwellen überhaupt, sind auch mit Blick auf 
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die Rechtsprechung Bedenken durchaus ange-
bracht:  
 
Die Rechtsprechung hat in mehreren Entschei-
dungen klargestellt, dass die Lage eines Planes 
oder Projektes in einem Natura 2000 Gebiet zwar 
alleine kein ausreichender Versagungsgrund ist, 
jedoch bereits eine geringe Flächeninanspruch-
nahme von Lebensraumtypen und Arten gemein-
schaftlicher Bedeutung die Verbotsbestimmungen 
des Art. 6 der FFH-Richtlinie auslösen kann. Die-
se liegen z. T. deutlich unter der Grenze von ei-
nem Prozent. 
 
Die Bedeutung von Erheblichkeitsschwellen gleich 
welcher Höhe sollte allerdings nicht überschätzt 
werden, wie folgende Überlegungen zeigen:  
 
1. Eine der Voraussetzungen für den in Natura 
2000 Gebieten geschuldeten günstigen Erhal-
tungszustand der Lebensraumtypen des Anhan-
ges I und Arten des Anhanges II sind Beständig-
keit oder Ausdehnung ihres natürlichen Verbrei-
tungsgebietes bzw. der Flächen, die sie einneh-
men (vgl. Art. 1 Buchstaben e und i der FFH-
Richtlinie). Erheblichkeitsschwellen finden in die-
ser Bestimmung keinen Grund. 
 
2. Bezogen auf die Lebensraumtypen des Anhan-
ges I der FFH-Richtlinie sollte gesehen werden, 
dass diese weniger als die Hälfte der FFH-
Gebietsfläche – und damit zumeist weniger als 5 
% der Landfläche – ausmachen. Den übrigen Teil 
nehmen großenteils Rand-, Puffer- oder Ergän-
zungszonen ein, auf welche die Erheblichkeits-
schwellen keine Anwendung finden. Ein strenges 
Schutzsystem für nicht einmal 5 % der Landfläche 
dürfte kaum zu viel verlangt sein.  
 
3. Die bisher diskutierten Erheblichkeitsschwellen 
beziehen sich überwiegend auf einen direkten 
Flächenentzug. Ebenso können andere Wirkfakto-
ren erhebliche Beeinträchtigungen auslösen, die 
zumeist viel schwerer abzuschätzen sind, als die 
direkter Flächenverluste.  
 
4. Beanspruchen Pläne oder Projekte unmittelbar 
Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-
Richtlinie, reißen sie nahezu in allen Fällen die 
diskutierten oder jedenfalls diskutabel erschei-
nenden Erheblichkeitsschwellen, so dass sich 
auch vor diesem Erkenntnishintergrund die Be-
deutung dieser Schwellenwerte beträchtlich relati-
viert. Bedeutung haben sie insofern allenfalls für 
kleinste Flächeninanspruchnahmen (etwa einzel-
ne Brückenpfeiler von Verkehrswegen in einem 
FFH-Lebensraumtyp). 
 
5. Pläne und Projekte können trotz einer erhebli-
chen Beeinträchtigung das Schutzregime des Art. 
6 Abs. 3 und 4 der FFH-Richtlinie überwinden. 
Hierfür genügt, dass eine Alternativlösung nicht 
möglich ist und zwingende Gründe des überwie-

genden öffentlichen Interesses einschließlich sol-
cher sozialer oder wirtschaftlicher Art gegeben 
sind. Solche Pläne und Projekte scheitern inso-
fern nicht an den sie auslösenden erheblichen 
Beeinträchtigungen, wie die Praxis nachdrücklich 
zeigt. Nur im Fall erheblich beeinträchtigter priori-
tärer Lebensraumtypen oder Arten sind die Grün-
de bekanntlich weiter eingeschränkt.  
 
Warum also sollte die Hürde des gemeinschaftli-
chen Zulassungsrechts mit ungerechtfertigten 
Erheblichkeitsschwellen unterlaufen werden? 
Dass zugunsten von Plänen und Projekten, deren 
Ziele auf andere Weise zu erreichen oder für Vor-
haben, die nicht von allgemeinem Interesse sind, 
Beeinträchtigungen in eine Unerheblichkeit hinein 
definiert werden, ist nicht einzusehen.  
 
6. Schwellenwerte sind bis auf weiteres Orientie-
rungswerte. Sie können nicht automatisch zur 
Erheblichkeit oder Unerheblichkeit führen, son-
dern sie sind im konkreten Einzelfall unter Be-
rücksichtigung eines entsprechenden fachlichen 
Begründungszusammenhanges anzuwenden, 
fachlich auszufüllen und ggf. zu relativieren (LA-
NA 2005). Sie entfalten wie andere Fachkonventi-
onen keine unmittelbare rechtliche Bindungswir-
kung; die Rechtsprechung kann sie allerdings in 
ihre Entscheidungen einbeziehen.  
 
7. Mit der Erklärung der Natura 2000 Gebiete zu 
Schutzgebieten im Sinne § 22 Abs. 1 BNatSchG 
ist der Schutzzweck dieser Gebiete den jeweiligen 
Erhaltungszielen entsprechend festzulegen und 
mit geeigneten Geboten und Verboten sowie 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sicherzu-
stellen, dass die Anforderungen des Gemein-
schaftsrechts eingehalten werden (§ 33 Abs. 2 
und 3 BNatSchG). Von diesem Zeitpunkt an erge-
ben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus 
dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vor-
schriften (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).  
 
Bereits die Mehrzahl der Verordnungen (selbst 
Landschaftsschutzgebietsverordnungen), die 
noch nicht im Hinblick auf gemeinschaftsrechtli-
che Anforderungen hin erlassen wurden, unter-
sagt jedwede Flächeninanspruchnahme, so dass 
sich Erheblichkeitsschwellen schon deswegen 
erübrigen. Dasselbe gilt für eine Flächeninan-
spruchnahme von nach § 30 BNatSchG gesetz-
lich geschützten Biotopen. Anderenfalls wären 
besonders geschützte Gebiete außerhalb des 
europäischen Netzes strenger geschützt als sol-
che innerhalb des Netzes, was geradezu paradox 
anmutet. Erheblichkeitsschwellen haben mit Blick 
auf Erlass und Anpassung der Schutzgebietsver-
ordnung schon deswegen keine rechte Zukunft, 
sondern sind eine Erfindung für eine Übergangs-
zeit.  
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Erhaltungsziele und Schutzzweck 
 
In der FFH-VP ist nicht allein die Erheblichkeit 
einer Beeinträchtigung beachtlich, sondern um 
nichts weniger die Frage, auf welche Erhaltungs-
ziele die Prüfung auszurichten ist.  
 
Nach § 10 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG ist in den Natu-
ra 2000 Gebieten ein günstiger Erhaltungszustand 
bestimmter Lebensräume und Arten zu erhalten 
oder wiederherzustellen, und zwar  
- in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeu-

tung der Lebensräume des Anhanges I und 
der Arten des Anhanges II der FFH-RL, 

- in den Europäischen Vogelschutzgebieten der 
Arten des Anhanges I und der in Artikel 4 Abs. 
2 der EG-VSRL genannten Vogelarten sowie 
ihrer Lebensräume, 

die in einem solchen Gebiet vorkommen.  
 
Demnach ist auch der günstige Erhaltungszu-
stand solcher Arten oder Lebensräume zu erhal-
ten und u. U. wiederherzustellen, die für die Auf-
nahme des Gebietes in das Netz nicht entschei-
dend waren. Dies ergibt sich nicht nur unzweifel-
haft aus dem Wortlaut des Gesetzes, sondern 
folgt dem Anspruch beider Richtlinien, zur Erhal-
tung der Biodiversität beizutragen. Insofern kön-
nen Bestrebungen, Arten und Lebensräume, die 
zwar in der Richtlinie aufgeführt sind und in einem 
Gebiet des Netzes vorkommen, jedoch nicht für 
die Auswahl entscheidend waren, als „Zufallsvor-
kommen“ oder „Beifänge“ abgewertet nicht zu 
berücksichtigen, kaum unterstützt werden. Dies 
bedeutet nicht, dass alle Arten und Lebensräu-
men in einer FFH-VP einen gleich hohen Stellen-
wert einnehmen. Gleichwohl können sie als ein 
Maßstab der Prüfung nicht einfach ignoriert wer-
den. 
 
Dies berührt auch die Frage, in welchem Umfang 
der FFH-VP Erfassungen des Inventars der Ge-
biete vorausgehen müssen. Die Prüfung wird sich 
nicht allein etwa auf die in den Standarddatenbo-
gen genannten Arten und Lebensraumtypen be-
schränken können, denn diese enthalten nicht in 
allen Fällen alle vorkommenden Arten und Le-
bensraumtypen, zumal auf längere Sicht hin nicht, 
denn das Inventar vieler Gebiete unterliegt einem 
starken natürlichen wie anthropogen bedingten 
Wandel. Dieser Dynamik wegen muss die FFH-
VP auf die tatsächlichen Gegebenheiten ausge-
richtet sein, was eine aktuelle oder ergänzende 
Sachverhaltsermittlung verlangt. Insoweit können 
die Angaben etwa in den Standarddatenbogen 
nicht der ausschließliche Bezugspunkt der Prü-
fung sein. 
 
Aufgrund des Wandels, dem auch die Gebiete 
des Netzes unterliegen, kann nicht erwartet wer-
den, dass der einmal festgelegte Schutzzweck 
und die dazu erlassenen Vorschriften (vgl. § 34 
Abs. 1 Satz 2 BNatSchG) für alle Zeiten alleiniger 

Maßstab für die Verträglichkeit sein können. Die 
Naturschutzbehörden werden aber kaum in der 
Lage sein, die Schutzgebietsverordnungen zeitge-
recht fortzuschreiben, so dass sich auch im Falle 
von unter Schutz gestellten Gebieten die Notwen-
digkeit von Aktualisierungen stellen kann. Die 
Erwartungen an den Detaillierungsgrad von 
Schutzzweck und Verboten in den Verordnungen 
sollten deshalb nicht überspannt werden. Schon 
aus Gründen der Praktikabilität sollte deshalb jede 
direkte Flächeninanspruchnahme in einem sol-
chen Schutzgebiet untersagt sein. Dies unter-
streicht wiederum den vorläufigen Charakter von 
Erheblichkeitsschwellen.  
 
III. Perspektiven  
 
Schlussfolgerungen für die Praxis 
 
Auch künftig wird bei offensichtlich geringfügigen 
Beeinträchtigungen eine FFH-Verträglichkeits-
untersuchung unterbleiben können, wenn sich 
eine erhebliche Beeinträchtigung ausschließen 
lässt. Das mag etwa für den „Papierkorb im Wald-
meisterbuchenwald“ gelten (SCHREIBER 2004). 
Andererseits werden sich Fälle mit offensichtlich 
schweren Auswirkungen vergleichsweise leicht 
als erhebliche Beeinträchtigungen bestimmen 
lassen. Dies zu klären, ist Sache einer Vorprü-
fung. Je näher sich die Frage der Erheblichkeit 
jedoch im Grenzbereich von „unerheblich – erheb-
lich“ bewegt, umso intensiver wird zu prüfen sein. 
Eine FFH-VP mit einer intensiven Untersuchung 
ist dann unverzichtbar.  
 
Dass solche Untersuchungen im Falle SUP-
pflichtiger Pläne und UVP-pflichtiger Projekte 
Gegenstand der Unterlagen der als UVS bzw. 
Umweltbericht bezeichneten Unterlagen des Pla-
nungs- bzw. Projektträgers sind, steht außer Fra-
ge. Darin sind die Umweltauswirkungen anhand 
der einzelnen fachgesetzlichen Maßstäbe zu be-
werten. Die Bewertungsvorschriften der §§ 34 und 
35 BNatSchG sind dafür – wie die der Eingriffsre-
gelung oder des Artenschutzrechts – nur einer der 
Maßstäbe, wenngleich einer der wesentlichsten, 
weil an ihnen die Zulässigkeit des Planes oder 
Projektes sehr viel leichter zu scheitern vermag.  
 
In diesem Prozess sind die Möglichkeiten, Dop-
pelarbeit zu vermeiden und zulässige Vereinfa-
chungen herbeizuführen, längst nicht ausge-
schöpft. Auch kommt es nicht auf den Umfang der 
vorzulegenden Unterlagen an, sondern auf die 
Vollständigkeit und Plausibilität der Angaben 
 
Durchführung und Vorlage prüffähiger Untersu-
chungsergebnisse sind Aufgabe der Plan- oder 
Projektträger bzw. der von ihnen beauftragten 
Fachgutachter. Aufgabe der Zulassungsbehörden 
und der sie unterstützenden Naturschutzbehörden 
ist es, diese Unterlagen auf ihren Wahrheitsgehalt 
hin zu überprüfen.  
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Zu Irrtümern und Fehlbewertungen vor allem Ver-
harmlosungen, merkwürdigerweise kaum jemals 
zu Dramatisierungen, kommt es in der Verträg-
lichkeitsprüfung bisweilen weniger objektiver 
Prognoseunsicherheiten wegen, sondern weil 
manche Sachverständige sich zu diesem Zweck 
engagieren lassen anstatt engagiert zu sein. Für 
dieses Verhalten sind nicht zuletzt wirtschaftliche 
Erwägungen ausschlaggebend.  
 
Für die Anwendung der Eingriffsregelung in jetzt 
dreißig Jahren gilt dies kaum weniger, wenngleich 
hier der Frage der Erheblichkeit der Beeinträchti-
gungen nie eine auch nur annähernd vergleichbar 
große Bedeutung zukam, weil Eingriffe nicht be-
reits an der bloßen Erheblichkeit ihrer Folgen und 
zumeist unter gar keinen Umständen scheitern.  
 
In diesem Zusammenhang muss sich die Frage 
aufdrängen, wie etwa der Verlust von 1.000 oder 
gar 10.000 m² „Waldmeister-Buchenwald“ (EU-
Code 9130) an den Maßstäben des Gemein-
schaftsrechts gemessen unerheblich sein kann, 
aber sich zugleich die Überbauung weniger m² 
eines intensiv genutzten Ackers ohne Vorkommen 
gefährdeter Arten in der Eingriffsregelung als er-
hebliche Beeinträchtigung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes darstellen 
soll. Solche offensichtlichen Schieflagen dürften 
von Politik und Wirtschaft kaum hingenommen 
werden und nicht ohne böse Folgen bleiben für 
die Anwendung der Eingriffsregelung (vgl. 
SCHREIBER 2004). 
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass die FFH-VP 
noch längere Zeit und vermutlich immer Probleme 
aufwerfen wird. Mit  
- der Errichtung des Netzes,  
- der Erfüllung der hieran anknüpfenden Pflich-

ten insbesondere dem Erlass von Schutzge-
bietsverordnungen mit der Festlegung von 
Schutzzweck, Geboten, Verboten, Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen,  

- dem Aufstellen von Plänen, welche der Ver-
waltung der Natura 2000 Gebiete dienen,  

- dem Monitoring,  
- fortschreitenden Praxiserfahrungen ein-

schließlich der Rechtsprechung, 
- einem Mindestmaß praktischer Vernunft und 

Fairness  
dürften diese Schwierigkeiten aber überwiegend 
zu überwinden sein.  
 
So könnte sich z. B. mit der Aufstellung von Plä-
nen, welche der Verwaltung der Natura 2000 Ge-
biete dienen, eine FFH-VP für bestimmte Maß-
nahmen erübrigen, die ohne diese Pläne durchzu-
führen ist.  
 
Einzelfälle dürften umso eher Gegenstand der 
Rechtsprechung werden, je angreifbarer die ihnen 
zugrunde liegenden Entscheidungen sind gerade 
auch hinsichtlich der Frage von Erheblichkeit der 

Beeinträchtigungen, Zumutbarkeit von Alternati-
ven, zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses sowie der Kohärenzsiche-
rung.  
 
Wie bisher schon werden auch künftig alternativ-
lose Pläne und Projekte dank vorausschauender 
Planung, ausreichender Sachverhaltsermittlung, 
intelligenter Lösungen und ggf. rechtzeitig ergrif-
fener Kohärenz sichernder Maßnahmen nicht an 
den Hürden des Gemeinschaftsrechts scheitern – 
sofern für den Plan oder das Projekt zwingende 
überwiegende öffentliche Interessen sprechen.  
 
So gesehen mag sich das Schutzregime des Art. 
6 Abs. 3 und 4 der FFH-Richtlinie als in mancher 
Hinsicht deutlich verschärfte naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung erweisen – allerdings auch nicht 
als sehr viel mehr (in mancher Hinsicht sogar 
weniger) und auf das Netz und seine Bestandteile 
beschränkt (BREUER 2000).  
 
Würde der Mitgliedstaat das Los der Lebensraum-
typen und Arten von gemeinschaftlichem Interes-
se über das in den Naturschutzrichtlinien hinaus 
geschuldete Maß verbessern, Naturschutzleistun-
gen gleichsam bevorraten, könnte sich der Spiel-
raum für die ausnahmslose Zulassung von Plänen 
und Projekten (wie auch für Ausnahmen nach 
dem europäischen Artenschutzrecht) vermutlich 
zusätzlich weiten.  
 
Auch aus diesen Erwägungen heraus ist es vor-
dringlich, die Gebiete des europäischen Netzes zu 
Schutzgebieten im Sinne des § 22 BNatSchG zu 
erklären und auf diese Weise den Anteil der be-
sonders geschützten Gebiete (insbesondere der 
Naturschutzgebiete) deutlich anzuheben. Hierfür 
könnte auch sprechen, dass die naturschutzrecht-
liche Eingriffsregelung mit der Neuordnung der 
Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern 
einer ungewissen Zukunft entgegen sieht.  
 
Zukunft der EU-Naturschutzrichtlinien 
 
Unterdessen stellen Politik und Wirtschaft in 
Deutschland die Frage nach der Zukunft der bei-
den Richtlinien, auf denen sich Natura 2000, das 
trotz aller Rückschläge aussichtsreichste Natur-
schutzunternehmen in Europa, gründet.  
 
So hat der Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) in einem 16seitigen Positionspa-
pier vom 07.02.2006 den beiden Richtlinien 
schwere Behinderungen zahlreicher Infrastruktur-
vorhaben und Standortentwicklungen angelastet, 
Änderungen der Richtlinien und z. B. eine Verein-
fachung der FFH-VP verlangt (DIHK 2006).  
 
Das Bundesumweltministerium hat diese Forde-
rungen in einer kaum weniger umfassenden Stel-
lungnahme vom 28.04.2006 sehr deutlich als un-
begründet und inakzeptabel zurückgewiesen 
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(BMU 2006). Die vorgeschlagenen Änderungen 
der Richtlinien würden zu einer Absenkung des 
Schutzniveaus für die Natur führen und die Kos-
ten für die Wirtschaft nicht senken.  
 
Zugleich hat das Bundesumweltministerium dem 
DIHK zugesichert, sich gegenüber der EU-
Kommission dafür einzusetzen, „die Naturschutz-
richtlinien mit Augenmaß umzusetzen“. Genauer 
(Zitat): „Dies betrifft vor allem die Auslegung der 
Richtlinienbestimmungen, die von der EU-
Kommission gelegentlich sehr rigide vorgenom-
men wurde. Aber auch der Umgang mit Be-
schwerdeverfahren sollte schlanker werden. Das 
Bundesumweltministerium wird in der pragmati-
schen Umsetzung der EU-Naturschutzrichtlinien 
einen Schwerpunkt unter deutscher EU-
Präsidentschaft setzen.“ Diese umfasste das erste 
Halbjahr 2007. 
 
15 von 16 Bundesländern indessen möchten 
mehr: Bei der Umweltministerkonferenz am 
24.05.2006 im niedersächsischen Aerzen forder-
ten mit Ausnahme Mecklenburg-Vorpommerns 
alle Bundesländer das Bundesumweltministerium 
auf, die EU-Kommission um eine Novellierung 
beider Richtlinien zu bitten: 
 
“Angesichts der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes helfen Interpretationsversu-
che der Richtlinie nicht weiter. Der Richtlinientext 
selbst muss daher geändert werden, um sachge-
rechte regionale Lösungen und fachlich akzeptab-
le Ergebnisse zu erreichen“, heißt es in der Pres-
semitteilung des Nordrhein-Westfälischen Um-
weltministers, von dem diese Initiative bemer-
kenswerter Weise eine Woche vor dem 28. Deut-
schen Naturschutztag in Bonn ausging. - Die 
Bundeskanzlerin hat in ihrer Eröffnungsrede offen 
gelassen, wie sie über den Vorstoß der fünfzehn 
Länderumweltminister denkt. (vgl. PRESSE- UND 
INFORMATIONSAMT DER BUNDESREGIE-
RUNG 2006). 
 
IV. Schlussbemerkung 
 
Unter Druck geraten sind nicht allein die EU-
Naturschutzrichtlinien, sondern um nichts weniger 
die nicht gemeinschaftsrechtlich fundierten 
Schutzvorschriften und Schutzgebiete. In Hessen 
z. B. sollen nach Angaben des BUND unter aus-
drücklicher Berufung auf die mit Natura 2000 er-
reichte Regelungsdichte Landschaftsschutzgebie-
te großflächig aufgehoben werden. Die Schutzge-
bietsfläche nehme nach der Umsetzung von Natu-
ra 2000 nicht zu, sondern um gut 15 % der Lan-
desfläche ab (NORGALL 2006). Überdies wird 
von verschiedener Seite angekündigt, Natur und 
Landschaft nur noch in dem Maße schützen zu 
wollen, wie es gemeinschaftsrechtlich verlangt sei 
(was allerdings mit Blick auf die unzureichende 
Einlösung dieser Pflichten noch einige Anstren-
gungen verlangt).  

Sind Reaktionen dieser Art nun der Preis für das 
zu knüpfende Netz Natura 2000 oder nicht doch 
das Ergebnis der beispiellosen Ökonomisierung 
aller Lebensbereiche, der ohne Natura 2000 noch 
sehr viel mehr des natürlichen europäischen Er-
bes geopfert würde – im Namen der Freiheit ohne 
Verantwortung, des Eigentums ohne Sozialbin-
dung und der Dominanz des Marktes über den 
Menschen? Das Europäische Netz Natura 2000 
wird diesen Anfechtungen standhalten müssen – 
zusammen mit den Stellen und Personen, denen 
der Schutz des Netzes anvertraut ist. 
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